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Vortrag an den Ministerrat 

Bestellung des Fachbeirats gemäß § 33h des KommAustria-Gesetzes (Fonds 
zur Förderung der digitalen Transformation) 

Die Mitglieder des Fachbeirats zur Beratung der RTR-GmbH bei der Vergabe von Mitteln 
aus dem Fonds zur Förderung zur Förderung der digitalen Transformation werden gemäß 
§ 33h Abs. 3 KOG von der Bundesregierung für die Dauer von drei Jahren ernannt. Die fünf 
Mitglieder (davon zumindest zwei Frauen) haben fachkundige Personen aus dem 
Medienbereich zu sein und über mehrjährige einschlägige Praxis in für die Erreichung der 
Förderungsziele einschlägigen Bereichen und über einschlägige Fachkenntnisse – 
insbesondere in den Bereichen Medienrecht und Publizistik – zu verfügen. Vor allen 
Entscheidungen über Förderansuchen ist der Beirat zu befassen, der Stellung zur Erfüllung 
der Förderungsvoraussetzungen und weiterer, in den Richtlinien aufgestellter 
Förderkriterien zu nehmen hat. 

Die Mitglieder sind zur gewissenhaften, unabhängigen und objektiven Ausübung ihrer 
Funktion sowie zur Verschwiegenheit über die ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit 
bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet.  

Für den Fachbeirat für den obengenannten Fonds werden als Mitglieder vorgeschlagen:  

• Mag.a (FH) Regula Blocher, Academic Expert & Lecturer für New Media & Online 
Journalism, FHWien der WKW 

• Mag. Helmut Peissl, Geschäftsführer COMMIT - Community Medien Institut für 
Weiterbildung, Forschung und Beratung 

• Mag. Michael Ulrich BA, Stv. Leiter Abteilung I/13: Informationsdienst/ 
Bundeskanzleramt 

• Fridolin Wenny MSc., Leiter Büro für Digitale Agenden & Projektleiter 
Digitalisierungsfonds, Arbeiterkammer Wien 
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• Dr.in Julia Zöchling, Abt. I/10 (Medienangelegenheiten) Bundesministerium für 
Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport 
 

Die genannten Personen verfügen aufgrund ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit und 
Erfahrung im Medienbereich jedenfalls über die erforderliche Fachkunde und Praxis. Die 
besondere Befähigung und Eignung der genannten Personen ist ausreichend 
dokumentiert, wodurch zugleich auch einer Empfehlung des Rechnungshofes (Reihe 
BUND 2025/25) nachgekommen wird. 

 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

1. die folgenden Personen, nämlich 

• Mag.a (FH) Regula Blocher 
• Mag. Helmut Peissl 
• Mag. Michael Ulrich BA 
• Fridolin Wenny MSc. 
• Dr.in Julia Zöchling 

mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 für die gemäß § 33h Abs. 3 KOG dreijährige 
Funktionsperiode zu Mitgliedern des Fachbeirates zu bestellen und 

2. die Abteilung I/10 des BMWKMS zu ermächtigen, diese Mitglieder von ihrer Bestellung 
zu informieren. 

1. Oktober 2025 

Andreas Babler, MSc 
Vizekanzler 
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